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Zitat von Viola

Ich greife den alten Thread einmal auf, um die Fragestellung aus gegebenem Anlass zu
wiederholen. Inzwischen sind 4 Jahre vergangen, aber mir scheint die Problematik
aktueller denn je zu sein.

An der Rechtslage hat sich seitdem nichts verändert. Noch immer kann der Dienstherr nicht
verlangen, private Smartphones für dienstliche Zwecke zu nutzen. Im Gegenteil ist es nach wie
vor so, dass bei Nutzungswunsch von Privatgeräten spätestens für die Verarbeitung
personenbezogener Daten ein Antrag und dessen Genehmigung seitens des Dienstherrn
notwendig ist.
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